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pr bie äßcrfftatt.
Sltidelftaljl. lieber bie Serwenbbarf'eit beg itt graitfreid)

batentirten Sidclftaßleg, nantentlid) aud) für Sauswede, foßett
in ©uglanb Serfucße im ©roßett angefteüt werben. Ser 3n»
genieur Sameg Jftilei ßat fid), bent „Kogmog" gufolge, feßr

günftig über benfelben auggefprocßett. Ser Sidelftaßl läßt
fid) ebenfo leidet hämmern uttb Walsen, wie ber gewöhnliche

©tal)l, and) bie Seßnbarfeit ift bei beiben gleid). Sagegett

übertrifft nad) bent 9titSglüI)en bie $eftigfeit beä Sidelftaßlg
bie ber befielt ©orten Skicßftaßl um 30 present, feine ©la»

ftisitöt um 60 Srosent. Sie widjtigfte ©igenfdjaft beg Sidel»
ftaf»Iö befteßt aber barin, baß er betuaße unopßbirbar ift.

Sfnrbenterfjnil. Sie Staler beflagen allgemein bie geringe

§altbarfeit ber heutigen Delfarben. Sie tarifer Kiinftler
haben fid) nun entfd)Ioffen, eine Serfucßganftalt ju errieten,
in welcher bie fÇarben unterfud&t, neu hergefteilt uttb auf ihre

§altbar£eit geprüft werben fottett.
Steine auê ©t)pS uttb Korf. Serartige (Steine, bon

benen bag ©ti'tcî nur wenige ©ramm wiegt, oerweubet man
ltad) bem „Saugewerfg»Slatt" jeßt jum Sau bon fßttlber»

fabriten u. f. to. Sie 3wedmäßigfeit btefer Steine sum Sau
ber Srodenßäufer liegt auf ber fèanb. Sei ber ©pplofion
leiften fie nid)t ben geringftett Sßiberftanb ttnb serfatien fofort.

Sßnpier auf 9Jietatt ju flehen. Sapter, weldjeg auf
Stetaß mit Kleifter, ©utnmi ober Seim befeftigt werben foil,
löät fid) meift bei nädjfter ©elegenheit ab ttnb läßt battn
auf ber Stetaflpcße, befottberS wenn fie recht glatt ift, bie

©cßidjte beS angewenbeten Klebftoffeg gitriicf. Sieg tommt
befonberg oft bei ben billigeren ©anbuhren bor, bei betten

bie papierenett Zifferblätter auf 3tnfplatten angefleht ftttb.
ßJtan h«t nun ein Serfaljren gefunben, weüßeg jenen liebet»

ftanb befeitigt, inbem man bag Stetaß in eine ftarfe unb

heiße Söfung bon Sßafcßfoba legt, mit einem fattberen Sunt»

pen boßfommen rein abreibt, 3toiebetfaft auf bte Stetaßpcße
aufträgt, unb bann bag Sapter itt ber gewöhnlichen Sßeife
auflegt. Slttf biefc Steife auf Stetaß aufgeflebteg fßapier
läßt fid) gar nicht mehr ablöfen.

^Betriebenes.
Ser <Sdjretnermeifterberein St. ©allen ift auf runb

50 Stitglieber angetoacfjfen unb arbeitet ftramm. ®r hat
befonberg ttt'g ©ubmiffiongwefen unb in bie Slrbeitgtarife

gute Drbnung gebracht unb berfteht audj, biefelbe aufrecht

ju halten.
Unter ber Sirtua „Dheraargauifdj « cmutentljaltfthe

JBätfergenoffettftßttft" hat fich neulich mit ©iß in Surgborf
eine ©enoffenfeßaft gebilbet sunt 3<bede ber Hebung beg Se*

rufeg, ber Sffiaßrung ber ©tanbegehre uttb jÇôrberung ber

Kollegialität ihrer Stitglieber. Sie ©enoffenfeßaft bilbet eine

©eftion beg feßweis. Söder» unb Konbitorenberbanbeg.

Sunt föefudjc beê fftorntalfurfcg für ftßwcisertftße
§anbfertiflfeit8lehrer (Seginn in Sa ßßaupbefonbg am 20.

3uti nädjfthin) finb big jefet 95 Slnmelbungen eingegangen,
bie fid) in folgenber Steife auf bte Kantone bertheilen: Sern

7, Safel 12, Shurgau 3, Zürich 9, ©larug 2, SBaabt 14,
©raubünben 3, @t. ©allen 4, ©olothurn 1, Neuenbürg 30;
außerbent haben fid) noch 6 ftransofett, 3 ©nglänber unb
1 Seutfcßer angemelbet. Sag Komite erwartet noch bie Sin»

ntelbuttg einer Slnsahl Sehrer aug ben Kantonen ftreiburg,
Slargau unb Susern.

SKuf her Sracßaugfltflung heutfdjer K(empner'3nmtn»
gen würbe aud) bie Sregbener ©aêmotorenfabriC Storiß
#111»'. in Sregben für bie ßöcßfte Kraftleiftung unb ben ge»

ringften ©agberbraueß ber bon berfelben auggefteHten Sto»
toren mit bem erften greife auggeseidjnet. ©g ift bieg be»

fonberg ehrenboll, ba nur groet erfte greife s«r Sertßeilung
famen unb ba bie Sßrüfung in genauerer Steife burch •'Öerrtt

fßrofeffor KeHerbauer non ben Sechntfcßen ©taatg»Seßran»
ftalten in ©ßernniß auggeführt würbe. Sie Sregbener ®ag»

motorenfabrif ift auf allen bon berfelben befcfjidten Slugftel»
lungen in biefern Saßre fepon mit bret anberen erften greifen
bebadht worben ; fo auf ber Sanbmirtbfdjaftlidjen Stugfteßung
in Stauen (Srob. Sranbenburg) mit beut emsigen fßreiS ber

„©roßen golbenen Stebaiße", auf ber Sanbwirthfcßaftlichen
Stugfteßung in Selgig bei Sotgbam für Krafimafcßinen mit
bem hofften greife ber „©rohen filbernen Stebaiße" uttb
Sttleöt auf ber Slugftellung in Seegfow (Sranbenburg) für
ben auggefteßten Setroleum»Stotor mit ber „filbernett ©taatg»
Stebaiße."

Steuer Surbiitcnregulator. Sluguft be la Sibe in ©enf
hat 1842 eitt Seriuiicßtniß hinterlaffen, laut welchem ber

Kunftoerein je im fünften pßre bent Sürger, ber für uttfere
Snbuftrie bie nüßlid)fte ©rftnbuitg macht, einen SßreiS bon
1000 granfen su oergeben hat. ©g metbeten fich l)mer 13
Sewerber. Ser Kunftberein befchloh biefen Sßretg ju
theilen. Sie Stedjanifer gäfdj u. Siccarb erhalten 700 gr.
für ben „9teguiateur Siccarb". Siefer Slpparat leiftet für
ben regelmäßigen ©ang ber Surbtnen bei §od)brud bagfelbe,
Wag ber Sentrifugalregulator bei ber Sampfmafd)tne, unb
ift bal)er für unfere hhbraulifdjen SBafferwerfe bon großer
3Bid)tigfeit unb bürfte itäd)fteng nod) wichtiger Werben.

fölöhel mit elaftifdjcit Süfjett. Um bie Sefdjäbiguttg
gewidigter gußböben burch bag 'öftere £>in» unb i&erriiden
ber ©ti'thle, wie überhaupt aßer 3tmmermöbel, auf bag min»
befte 3)taß s" befchränfen, legt man nach bent Sorgang einer
Stiener Kunfttifdjlerei unter jebett guß beg Stöbelg ein ©tüd
Kautfchuf ein. Stau bohrt hiergu in ben Stöbelfuß ein Sod),
in meldjeg ber Kautfdjuf berart eingefittet wirb, baß er noch

etWag über bte untere $tädje beg gußeg ßerborfdjaut. Sur^
biefe Sorfeßrung Wirb nicht aßeitt bag 3«frahen ber em»

pfinbtießen gußböbett oermieben, man umgeht bamit gleid)=

Seitig bag mit bem $m'träden ßjtöbel berbunbene uttan»
genehme ©eräufch; enblid) läßt eg fid) bermutljen, baß foldje
Stöbet aud) auf nicht gans genau ebenem Soben big su
eintritt gemiffen ©rabe bettuoch feften g«ß faffen.

/ Stohlüerhinhuttggftiften. t&err 81. Stögte in 3ürid) hat
ttutt auch in ber ©chmeis bie in Slmerifa, ©nglattb, granf»
reich 2C. bereitg befannten unb bietfach angewenbeten Serbin»
bunggftiften aug ©tahl eingeführt, bte für Stöbet», Sah»
men» unb Sarguetfabrifeu, Saujcßreinereien, SBagenbauer
2c. bon großem SEBerthe finb. ©g finb weßblecßartig geformte,
oerfdjteben breite ©tahlftüde, welche im rechten 28 in fei sur
Serbinbunggnutl) quer über beibe §olsftüde eingetrieben wer»
ben unb eine feljr fefte Serbinbung ber leßtern herftellen.
©«hieiner» unb ©lafermeifter 2c., welche fi^ für biefe praf«
tifdje Seuheit intereffiren, woflen fid) an tgerrn 21. Stögte,
Saraßetftraße 11, R. Zürich, wenben, ber ihnen Stufter,
Sreigcourant unb ©ebrattd)gauweifung sur Serfügung hält.

<&(f)loffetimnimallof)n. Slit bent Stinimaltohn, ben bie

Selegirtenoerfammtung beg ©chloffermeifteroerbanbeg in Safel
befcßlo'ffen haben foßte, oerhält eg fi^, wie bom „Suserner
Sagblatt" berichtet wirb, wte folgt: Sichtig ift, baß ber Soßn
pro ©tunbe für einen tüchtigen ©djloffer auf 40—50 ßtg.
feftgefeßt worben ift, wobei jeboeß Weber bie 40 ©tg. alg
Stinimattoßn, noch bie 50 ©tg. alg Stapimatloßn su be»

trachten feien, fonbern baß biefe 2tnfäfce ßauptfäcßlich bei
©treitigfeiten alg SQSegleitung für bie Süßtet bienen foßen.

•&ol}fjanbel. Ser Sunbegratß ßat folgenben Sefcßtuß
betreffenb bett §attbel mit Srennßols gefaßt: Sag in $oIs=
ßanblungen, auf Stärften ober im Umßerfaßren sum Serfauf
gelaugenbe Srennßols fofl eine ©dßeiterlänge bon 1 Steter
ßaben. Ser Sorbehalt einer befonberen Sereinbarung fann
nur bann gemacht werben, wenn naeßgewiefen werben fann,
baß ber Käufer beg fèolseg burdj eine fcßriftlicße Sorßerbe»
fteßung Srennßols bon einer anbern Sänge alg 1 Steter
bedangt ßat.

Serner Jpoljpretfe. Sucßenßols P« 3 ©ter 51 .big
52 ftr., Sannenßols 35 big 36 fjr.

§olj}jreife. Sei ben in lefcter SOSocße tm Stegierungg»
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Für die Werkstatt.
Nickelstahl. Ueber die Verwendbarkeit des in Frankreich

patentirten Nickelstahles, namentlich auch für Bauzwecke, sollen

in England Versuche im Großen angestellt werden. Der In-
genieur James Rilei hat sich, dem „Kosmos" zufolge, sehr

günstig über denselben ausgesprochen. Der Nickelstahl läßt
sich ebenso leicht hämmern und walzen, wie der gewöhnliche

Siahl, auch die Dehnbarkeit ist bei beiden gleich. Dagegen

übertrifft nach dem Ausglühen die Festigkeit des Nickelstahls
die der besten Sorten Aeichstahl um 30 Prozent, seine Ela-
stizität um 60 Prozent. Die wichtigste Eigenschaft des Nickel-

stahls besteht aber darin, daß er beinahe nnoxydirbar ist.

Farbentechnik. Die Maler beklagen allgemein die geringe

Haltbarkeit der heutigen Oelfarben. Die Pariser Künstler
haben sich nun entschlossen, eine Versuchsanstalt zu errichten,

in welcher die Farben untersucht, neu hergestellt und auf ihre

Haltbarkeit geprüft werden sollen.

Steine aus Gyps und Kork. Derartige Steine, von
denen das Stück nur wenige Gramm iviegt, verwendet man
nach dem „Bangewerks-Blatt" jetzt zum Bau von Pulver-
fabriken u. s. w. Die Zweckmäßigkeit dieser Steine zum Bau
der Trockenhäuser liegt auf der Hand. Bei der Explosion
leisten sie nicht den geringsten Widerstand und zerfallen sofort.

Papier auf Metall zu kleben. Papier, welches auf
Metall mit Kleister, Gummi oder Leim befestigt werden soll,
löst sich meist bei nächster Gelegenheit ab und läßt dann
auf der Metallfläche, besonders wenn sie recht glatt ist, die

Schichte des angewendeten Klebstoffes zurück. Dies kommt

besonders oft bei den billigeren Sanduhren vor, bei denen

die papierenen Zifferblätter auf Zinkplatten angeklebt sind.

Man hat nun ein Verfahren gefunden, welches jenen Uebel-

stand beseitigt, indem man das Metall in eine starke und

heiße Lösung von Waschsoda legt, mit einem sauberen Lum-
pen vollkommen rein abreibt, Zwiebelsaft auf die Metallfläche
aufträgt, und dann das Papier in der gewöhnlichen Weise
auflegt. Auf diese Weise auf Metall aufgeklebtes Papier
läßt sich gar Nicht mehr ablösen.

Verschiedenes.
Der Schreinermeisterverein St. Gallen ist auf rund

50 Mitglieder angewachsen und arbeitet stramm. Er hat
besonders in's Submissionswesen und in die Arbeitstarife

gute Ordnung gebracht und versteht auch, dieselbe aufrecht

zu halten.
Unter der Firma „Oberaargauisch - emmenthalische

Bäckergenossenschaft" hat sich neulich mit Sitz in Burgdorf
eine Genossenschaft gebildet zum Zwecke der Hebung des Be-

ruses, der Wahrung der Standesehre und Förderung der

Kollegialität ihrer Mitglieder. Die Genossenschaft bildet eine

Sektion des schweiz. Bäcker- und Konditorenverbandes.

Zum Besuche des Normalkurses für schweizerische

Handfertigkeitslehrer (Beginn in La Chauxdefonds am 20.

Juli nächsthin) sind bis jetzt 95 Anmeldungen eingegangen,
die sich in folgender Weise auf die Kantone vertheilen: Bern

7, Basel 12, Thurgau 3, Zürich 9, Glarus 2, Waadt 14,
Graubünden 3, St. Galleu 4, Solothurn 1, Neuenburg 30;
außerdem haben sich noch 6 Franzosen, 3 Engländer und
1 Deutscher angemeldet. Das Konnte erwartet noch die An-
Meldung einer Anzahl Lehrer aus den Kantonen Freiburg,
Aargau und Luzern.

Auf der Fachausstellung deutscher Klempner-Jnnun-
gen wurde auch die Dresdener Gasmotorenfabrik Moritz
Hillv in Dresden für die höchste Kraftleistung und den ge-

ringsten Gasverbrauch der von derselben ausgestellten Mo-
toren mit dem ersten Preise ausgezeichnet. Es ist dies be-

sonders ehrenvoll, da nur zwei erste Preise zur Vertheilung
kamen und da die Prüfung in genauester Weise durch Herrn
Professor Kellerbauer von den Technischen Staats-Lehran-
stalten in Chemnitz ausgeführt würde. Die Dresdener Gas-

Motorenfabrik ist auf allen von derselben beschickten Ausstel-
lungen in diesem Jahre schon mit drei anderen ersten Preisen
bedacht worden; so auf der Landwirtschaftlichen Ausstellung
in Nauen (Prov. Brandenburg) mit dem einzigen Preis der

„Großen goldenen Medaille", auf der Landwirthschaftlichen
Ausstellung in Belzig bei Potsdam für Kraftmaschinen mit
dem höchsten Preise der „Großen silbernen Medaille" und
zuletzt auf der Ausstellung in Beeskow (Brandenburg) für
den ausgestellten Petroleum-Motor mit der „silbernen Staats-
Medaille."

Neuer Turbinenregulator. August de la Rive in Genf
hat 1842 ein Vcrmächtniß hinterlassen, laut welchem der

Kunstverein je im fünften Jahre dem Bürger, der für unsere
Industrie die nützlichste Erfindung macht, einen Preis von
1000 Franken zu vergeben hat. Es meldeten sich Heuer 13
Bewerber. Der Kunstverein beschloß diesen Preis zu ver-
theilen. Die Mechaniker Fäsch u. Piccard erhalten 700 Fr.
für den „Régulateur Piccard". Dieser Apparat leistet für
den regelmäßigen Gang der Turbinen bei Hochdruck dasselbe,
was der Zentrifugalregulator bei der Dampfmaschine, und
ist daher für unsere hydraulischen Wasserwerke von großer
Wichtigkeit und dürfte nächstens noch wichtiger werden.

Möbel mit elastischen Füßen. Um die Beschädigung
gewichster Fußböden durch das °öftere Hin- und Herrücken
der Stühle, wie überhaupt aller Zimmermöbel, auf das min-
deste Maß zu beschränken, legt man nach dem Vorgang einer
Wiener Kunsttischlerei unter jeden Fuß des Möbels ein Stück
Kautschuk ein. Man bohrt hierzu in den Möbelfuß ein Loch,
in welches der Kautschuk derart eingekittet wird, daß er noch

etwas über die untere Fläche des Fußes hervorschaut. Durch
diese Vorkehrung wird nicht allein das Zerkratzen der em-
pfindlichen Fußböden vermieden, man umgeht damit gleich-

zeitig das mit dem Fortrücken der Möbel verbundene unan-
genehme Geräusch; endlich läßt es sich vermuthen, daß solche

Möbel auch auf nicht ganz genau ebenem Boden bis zu
einêìst gewissen Grade dennoch festen Fuß fassen.

/Stahlverbindungsstiften. Herr A. Mösle in Zürich hat
nun auch in der Schweiz die in Amerika, England, Frank-
reich zc. bereits bekannten und vielfach angewendeten Verbin-
dungsstiften aus Stahl eingeführt, die für Möbel-, Rah-
men- und Parquetfabriken, Bauschreinereien, Wagenbauer
zc. von großem Werthe sind. Es sind wellblechartig geformte,
verschieden breite Stahlstücke, welche im rechten Winkel zur
Verbindungsnuth quer über beide Holzstücke eingetrieben wer-
den und eine sehr feste Verbindung der letztern herstellen.
Schreiner- und Glasermeister zc., welche sich für diese prak-
tische Neuheit interessiren, wollen sich an Herrn A. Mösle,
Parallelstraße 11, H.Zürich, wenden, der ihnen Muster,
Preiscouraut und Gebrauchsauweisung zur Verfügung hält.

^chlosserminimallohn. Mit dem Minimallohn, den die
Delegirtenversammlung des Schlossermeisterverbandes in Basel
beschlossen haben sollte, verhält es sich, wie vom „Luzerner
Tagblatt" berichtet wird, wie folgt: Richtig ist, daß der Lohn
pro Stunde für einen tüchtigen Schlosser auf 40—50 Cts.
festgesetzt worden ist, wobei jedoch weder die 40 Cts. als
Minimallohn, noch die 50 Cts. als Maximallohn zu be-
trachten seien, sondern daß diese Ansätze hauptsächlich bei
Streitigkeiten als Wegleitung für die Richter dienen sollen.

Holzhandel. Der Bundesrath hat folgenden Beschluß
betreffend den Handel mit Brennholz gefaßt: Das in Holz-
Handlungen, auf Märkten oder im Umherfahren zum Verkauf
gelangende Brennholz soll eine Scheiterlänge von 1 Meter
haben. Der Vorbehalt einer besonderen Vereinbarung kann
nur dann gemacht werden, wenn nachgewiesen werden kann,
daß der Käufer des Holzes durch eine schriftliche Vorherbe-
stellung Brennholz von einer andern Länge als 1 Meter
verlangt hat.

Berner Holzpreise. Buchenholz per 3 Ster 51 .bis
52 Fr., Tannenholz 35 bis 36 Fr.

Holzpreise. Bei den in letzter Woche im Regierungs-
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